
Herzlich willkommen 
zur Kick-off Veranstaltung für den 
Stakeholderprozess zur Festlegung von 
Eckpunkten eines Mobilitätsdatengesetzes
Hybride Veranstaltung (Berlin, Webex)

28.10.2022



Agenda für die Kick-off Veranstaltung für den 

Stakeholderprozess am 28. Oktober 2022

2

09:40 – 09:55 Begrüßung Ben Brake

AL DP, Bundesministerium für Digitales und Verkehr

09:55 – 10:25 Mobilitätsdatengesetz – Wie werden Mobilitätsdaten 

reguliert? Wo wollen wir hin?

Die Mobilithek – Deutschlands Nationaler 

Zugangspunkt zu Mobilitätsdaten

Anastasios Sivridis

Referat DP 22, Bundesministerium für Digitales und Verkehr

Dirk Jacke

Referat DP 23, Bundesministerium für Digitales und Verkehr

10:25 – 10:55 Ausblick auf den Beteiligungsprozess Sascha Klettke

PD – Berater der öffentlichen Hand GmbH

Dr. Nino Kobadze 

Referat DP 22, Bundesministerium für Digitales und Verkehr

11:00 – 11:25 Pause Alle

11:25 – 12:35 Kurzvorträge der Stakeholder Stakeholder

12:25 – 12:30 Verabschiedung Frank Krüger

UAL DP 2, Bundesministerium für Digitales und Verkehr
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Begrüßung 
Benjamin Brake 

Abteilungsleiter, Digital- und Datenpolitik

Bundesministerium für Digitales und Verkehr



Mobilitätsdatengesetz – Wie werden 
Mobilitätsdaten reguliert? Wo wollen wir hin?
Anastasios Sivridis

Referat DP 22

28.10.2022



Mobilitätsdaten bilden die Grundlage für das 

Verkehrssystem der Zukunft

Attraktiveres 
Mobilitätsangebot, u.a. 
durch nahtlose 
Reiseketten

Verbesserte 
Verkehrsplanung und 
-steuerung

Ermöglichung von 
Innovationen und 
neuen 
Geschäftsmodellen
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Potenziale Kategorien

Gesetzliche Kategorisierung

Z.B. Linienverkehr, Gelegenheitsverkehr 

(gemäß PBefG)

Datenverfügbarkeit 

Statisch / Dynamisch

Datenquelle (Verkehrsträger) 

Z.B. ÖPNV, (M)IV, Infrastrukturdaten, 

weitere mobilitätsrelevante Daten

§



Bundesministerium für Digitales und Verkehr | Eckpunkte Mobilitätsdatengesetz | 28.10.2022 | 6

Der Rechtsrahmen auf EU-Ebene entwickelt sich 

momentan stark weiter

Delegierte 

Verordnung (EU) 

Nr. 2022/670

Delegierte 

Verordnung (EU) 

Nr. 2015/962

Delegierte 

Verordnung (EU) 

Nr. 2017/1926

Delegierte 

Verordnung (EU) 

Nr. 885/2013

Richtlinie 

2010/40/EU 

(Intelligente 

Verkehrssysteme)

Bereitstellung EU-weiter Echtzeit-

Verkehrsinformationsdienste

Bereitstellung EU-weiter multimodaler 

Reiseinformationsdienste

Bereitstellung EU-weiter Echtzeit-

Verkehrsinformationsdienste (folgt auf 

DelVO (EU) 2015/962)

Bereitstellung von Informationsdiensten

für sichere Parkplätze für Lastkraftwagen 

und andere gewerbliche Fahrzeuge

IVSG-Gesetz

Geltende Datenbereitstellungspflichten Weitere EU-Rechtsakte

 PSI-Richtlinie (Richtlinie 

2019/1024 (EU)

 Inspire-Richtlinie 

(Richtlinie 2007/2/EG)

 EU Data Governance Act 

und EU Data Act

 TEN-V-Verordnung

 MDMS (Multimodale 

digitale Mobilitätsdienste)

 AFIR-Verordnung 

(Infrastruktur für 

alternative Kraftstoffe)

Aktuell in Erarbeitung 

oder Revision

Delegierte 

Verordnung (EU) 

Nr. 886/2013

Bereitstellung eines Mindestniveaus 

allgemeiner für die Straßensicherheit 

relevanter Verkehrsinformationen
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Auf nationaler Ebene regelt das PBefG die Bereit-

stellungspflichten für Linien- & Gelegenheitsverkehr

Datenbereitstellungspflichten nach PBefG Weitere nationale Gesetze

 Datennutzungsgesetz (DNG)

 Open-Data-Gesetz des 

Bundes (EGovG) sowie 

verschiedene Landesgesetze 

mit Bezug zu Open Data

 Geodateninformationsgesetz 

(GeoZG)

 Bundesfernstraßenmautgesetz 

(BFStrMG)

 Datenschutzrechtliche 

Regelungen

Personen-

beförderungsgesetz

Änderung: 16.04.2021

Mobilitätsdaten-

verordnung

Änderung: 01.07.2022

„Der Unternehmer und der 

Vermittler sind verpflichtet, die 

folgenden statischen und 

dynamischen Daten sowie die 

entsprechenden Metadaten […] 

über den Nationalen 

Zugangspunkt […] 

bereitzustellen.“

„ […] zur Bereitstellung der in der 

Anlage aufgeführten Daten über 

den im Auftrag des 

Bundesministeriums für Verkehr 

und digitale Infrastruktur durch die 

Bundesanstalt für Straßenwesen 

betriebenen Nationalen 

Zugangspunkt […].“

Bereitstellungspflichtig sind statische und dynamische 

Daten im Linienverkehr, Gelegenheitsverkehr sowie im 

Hinblick auf Zugangsknoten

Der Geltungsbereich des PBefG ist beschränkt auf die 

Beförderung von Personen mit Straßenbahnen, mit 

Obussen und mit Kraftfahrzeugen



1: Inklusive Linienbedarfsverkehr

2: Inklusive verkehrssicherheitsrelevanter Informationen

3: Umfasst u.a. Bereitstellung von relevanten Betriebsdaten in Echtzeit

4: Mitgliedsstaaten müssen u.a. Daten zu ein- und auslaufenden Schiffen an SafeSeaNet (EU) melden

Datenkategorien

nach 

Verkehrsträgern

Linienverkehr Gelegenheitsverkehr
Verkehrs- und 

Infrastrukturdaten
Weitere

Verkehrsträger

ÖPNV1 Schienen-

verkehr

Taxi- und 

Mietwagen

Gebündelter

Bedarfs-

verkehr

Mikromobilität 

(z.B. Bike-

Sharing)

Straßen- und 

Straßenstatus-

daten2

Parkplätze 

und gewerbl.

Fahrzeuge

Individual-

verkehr (z.B. 

Rad und Fuß)

Flug- und

Schiffverkehr

Rechtsgrundlage: 

Bereitstellung 

statischer Daten

DelVO (EU) 

2017/1926; 

PBefG

DelVO (EU) 

2017/1926

DelVO (EU) 

2017/1926; 

PBefG

DelVO (EU) 

2017/1926; 

PBefG

DelVO (EU) 

2017/1926

DelVO (EU) 

2015/962

DelVO (EU) 

885/2013

DelVO (EU) 

2017/1926

 Flugverkehr: 

u.a. DelVO

(EG) 

550/20043

 Schiffverkeh

r u.a. RL 

2010/65/EU4

Rechtsgrundlage: 

Bereitstellung 

dynamischer Daten

PBefG

ab Juni 2023:

EU-Fahrgast-

rechte-VO

PBefG PBefG -

DelVO (EU) 

2015/962; 

DelVO (EU) 

886/2013

DelVO (EU) 

885/2013
-
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Die aktuell geltenden Datenbereitstellungspflichten 

weisen zum Teil noch Lücken auf
AUSZUGSWEISE DARGESTELLT
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Mit Blick nach vorne müssen verschiedene Fragen 

zum Rechtsrahmen beantwortet werden

Künftiger Regelungsbedarf (Auszug)

Datenverfügbarkeit: Wie können „weiße“ Flecken 

in Datenbereitstellungspflichten geschlossen und  

Durchsetzung der Pflichten gestaltet werden?

Datennutzung: Wie soll Nutzung bereitgestellter 

Daten geregelt werden – unter gleichzeitiger 

Wahrung der Schutzrechte?

Datennutzbarkeit: Wie kann man Daten nutzbarer 

machen, etwa mit besserer Datenqualität?

1

2

3



Die Mobilithek – Deutschlands Nationaler 

Zugangspunkt zu Mobilitätsdaten
Dirk Jacke

Referat DP 23

28.10.2022



Politischer Rahmen

Koalitionsvertrag

20. Legislaturperiode

„Den Datenraum Mobilität entwickeln wir 

weiter.“

„Wir schaffen ein Mobilitätsdatengesetz

und stellen freie Zugänglichkeit von 

Verkehrsdaten sicher.“

„Die Potenziale von Daten für alle heben wir, 

indem wir den Aufbau von 

Dateninfrastrukturen unterstützen…“

„Wir streben einen besseren Zugang zu 

Daten an, insbesondere um Start-Ups sowie 

KMU neue innovative Geschäftsmodelle und 

soziale Innovationen in der Digitalisierung zu 

ermöglichen.“

Bundesministerium für Digitales und Verkehr | Eckpunkte Mobilitätsdatengesetz | 28.10.2022 | 11



Mobilithek
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DATENBEREITSTELLENDE DATENNEHMENDE MOBILE 

MENSCHEN

12



Entwicklung der Mobilithek baut auf langjähriger 

Erfahrung auf

Bundesministerium für Digitales und Verkehr | Eckpunkte Mobilitätsdatengesetz | 28.10.2022 |

mCLOUD (BMDV Open Data Portal) Mobilitäts Daten Marktplatz (MDM)

13



Mobilithek – Architekturkonzept (Release 1)

Mobilithek

Metadaten-Portal

Daten-Broker

Mobilitätsdaten Informationsdienste

Anwendungsbeispiel für Informationsdienste:

Tankstellen-Preise

 Grund- und Preisdaten aller Tankstellen in 

Deutschland

 Im Auftrag Bundeskartellamt

 Datennehmer: Verbraucherinformationsdienste

mCLOUD

MDM
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Praxisbeispiel: Baustelleninformation
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DATENBEREITSTELLENDE DATENNEHMENDE MOBILE 

MENSCHEN

© TomTom

© 

BASt
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Mobilithek – Architekturkonzept (Release 2)

Mobilithek

Metadaten-Portal

Daten-Broker

Mobilitätsdaten
Informationsdienste

Connector

Data-

App

Sensible Mobilitätsdaten

„Mobility Data Space“

Sensible Mobilitätsdaten

Data-

App

Bereitstellung 

offener Daten 

und regulierter 

Daten

Freiwilliger 

Datenaustausch 

unter Wahrung 

der Datenhoheit 

der Nutzer
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Mobilithek und der Mobility Data Space 

Bundesministerium für Digitales und Verkehr | Eckpunkte Mobilitätsdatengesetz | 28.10.2022 |

Entwurf zum Arbeitsprogramm der EU-KOM 2023: 

“We will propose a common European mobility data space to boost the digitalisation of 

the mobility sector and encourage innovative solutions.”

Bundeskanzler Olaf Scholz, Europapolitische Grundsatzrede, Karls-Universität, 

Prag, 29.08.2022:

„Nehmen wir die Mobilität der Zukunft. Daten werden dabei die entscheidende Rolle 

spielen. […] Mit dem Mobility Data Space haben wir in Deutschland einen Anfang 

gemacht. Verknüpfen wir ihn mit ganz Europa.“

Digitalstrategie der Bundesregierung, 2022:

„Durch Verknüpfung von Mobility Data Space (MDS) und Mobilithek wird der Aufbau 

eines zukunftsgerichteten Mobilitätsdatenökosystems unterstützt.“

17
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Dezentralität: 

Daten werden nicht zentral gespeichert, sondern direkt unter den 

Teilnehmern gehandelt

Datensouveränität: 

Vertragspartner handeln Konditionen direkt und autonom 

untereinander aus; die Einhaltung wird technisch überwacht

Vertrauen: 

Die zertifizierte Identität der Beteiligten wird als Grundlage für 

einen vertrauenswürdigen Datenaustausch verifiziert

Einfachheit:

Mit einer Schnittstelle (Konnektor) können Daten mit mehreren 

Partnern unkompliziert ausgetauscht werden

Sicherheit:

Security-by-design wurde für die gesamte Infrastruktur des 

Datenraums von Anfang an berücksichtigt

18

Mobility Data Space 



Vernetzung von Datenräumen und -plattformen
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Ausblick auf den 
Beteiligungsprozess

28.10.2022



In einem breiten Dialogprozess werden zwischen Oktober 2022 und Februar 2023 
Stakeholder an der Eckpunkte-Erstellung für ein künftiges Mobilitätsdatengesetz 
beteiligt

Ziele des Beteiligungsprozesses

Ergebnisoffen: Der Prozess dient der breiten Erhebung von Bedarfen 
und Interessen, ermöglicht aber auch die Diskussion konkreter Fragen

In einem umfassenden Beteiligungsprozess sollen die Bedarfe, 
Erfahrungen und Positionen von Stakeholdern im 
Mobilitätsdatenumfeld zur Regulierung von Mobilitätsdaten 
erhoben werden. Diese tragen zur Entwicklung von Eckpunkten 
eines künftigen Mobilitätsdatengesetzes bei.

Drei Prinzipien für die Durchführung des Beteiligungsprozesses

Umfassend: Der Prozess berücksichtigt verschiedene Stakeholder 
(u.a. Datengeber, Datennehmer, Intermediäre, öffentlich und privat) 

Interaktiv: Der Prozess wird mit Hilfe von agilen Methoden 
durchgeführt und ermöglicht den Austausch zwischen Stakeholdern

21Eckpunkte Mobilitätsdatengesetz 31.10.2022



Im Beteiligungsprozess werden Stakeholder über drei Formate in die Erarbeitung von 
Eckpunkten für das Mobilitätsdatengesetz eingebunden

Fachworkshops EinzelinterviewsVernetzung und Kollaboration

Non-lineare und digitale 
Möglichkeiten zum Austausch und 

zur Bearbeitung und 
Kommentierung von 
Arbeitsergebnissen

Einzelinterviews zur Vertiefung und 
Ergänzung der Fachworkshops sowie 

zur Beteiligung weiterer 
Stakeholder

Sechs Fachworkshops mit 
unterschiedlichen Stakeholder-

Gruppen und 
Themenschwerpunkten

22Eckpunkte Mobilitätsdatengesetz 31.10.2022
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Fachworkshops: In sechs Workshop-Terminen werden gezielt Bedarfe, Erfahrungen 
und Interessen verschiedener Stakeholder-Gruppen erhoben und dokumentiert 

Eckpunkte Mobilitätsdatengesetz 31.10.2022 23

28.10.2022 17.01.23

Auftakt

08.11.22

Workshop 1

Mobilitäts-
plattformen

Workshop 2

Datenfluss-Workshop

Sharing

13.12.22 

Workshop 3

Datenfluss-
Workshop

ÖPNV

Workshop 4

Datenfluss-Workshop

Infrastruktur-Daten

24.01.23

Workshop 6

Bundesländer

Workshop 5

Kommunen

01.12.22 07.02.23

1

Bei den Datenfluss-Workshops tauschen sich 
Vertreter:innen verschiedener Stakeholder-Gruppen 

miteinander aus. 



Bei Workshop 1 stehen die Mobilitätsplattformen im Vordergrund

Geplant: Online am 8. November 2022  

Die zentralen Fragen 
lauten

Methodisches 
Vorgehen

Eingeladen sind

 Erhebung von Status quo und 
Änderungsbedarfen

 Priorisierung der Themen durch 
die Teilnehmer

 Diskussion der wichtigsten 
Schmerzpunkte

 Strukturierter Austausch über die 
Leitfragen

 Welche Anforderungen haben 
intermodale Mobilitätsplattformen 
an die Regulierung?

 Welche Hemmnisse existieren im 
Status quo?

 Wie kann Regulierung bei deren 
Beseitigung unterstützen?

 Unternehmen, die multimodale 
Auskunfts- und Buchungssysteme 
betreiben – sowohl national wie 
international

 IT-Unternehmen, die solche 
Systeme entwickeln

 Vertreter der Endnutzer:innen

24Eckpunkte Mobilitätsdatengesetz 31.10.2022



Vernetzung und Kollaboration: Stakeholder können sich während der 
Beteiligungsphase in einem virtuellen Whiteboard austauschen 

Workshop-Ergebnisse können über das Kollaborations-Tool Conceptboard auch zwischen Fachworkshops 
und Einzelinterviews von Stakeholdern kommentiert und bearbeitet werden

Kollaboratives Arbeiten während Workshops – und auch zwischen Workshops und Einzelinterviews

25Eckpunkte Mobilitätsdatengesetz 31.10.2022
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Einzelinterviews: Mithilfe von Interviews werden Workshop-Ergebnisse vertieft und 
gezielt weitere Perspektiven eingeholt
Nach den jeweiligen Workshops wird entschieden, ob Bedarf für Einzelgespräche besteht 

26Eckpunkte Mobilitätsdatengesetz 31.10.2022
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1.
Vertiefung von in Workshops angesprochenen 
Fragestellungen

2.

3.

4.

Spiegelung der Workshop-Ergebnisse mit weiteren 
Stakeholdern

Rückkopplung neuerer Erkenntnisse mit Teilnehmenden 
aus früheren Workshops

Recherche und Dokumentation des Datenflusses für 
Branchen und Themenfelder, die in den Fachworkshops 
nicht berücksichtig werden können

Ziele von Einzelinterviews
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Wie geht es nach dem Beteiligungsprozess weiter 

mit dem Mobilitätsdatengesetz?

3
1.

Planung des Gesetzgebungsprozesses

Q1/2023

Auswertung des 
Beteiligungsprozesses

Q2/2023

Entwurf 
Eckpunkte

Q4/2023

Verabschiedung des 

Mobilitätsdatengesetzes

Während der Erstellung des Gesetzentwurfs werden die für 2023 erwarteten Änderungen im EU-Recht verfolgt und ihre 
Auswirkungen auf die geplante nationale Regulierung berücksichtigt.

Referenten-
entwurf

2024



Bei Interesse am weiteren Beteiligungs-
prozess wenden Sie sich bitte an das 
Referat DP 22 des BMDV

Kontakt:

Ref-DP22@bmdv.bund.de
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

3
1.

Haben Sie noch Fragen?



Gerne würden wir erfahren, was Ihre Erwartungen an 

ein künftiges Mobilitätsdatengesetz sind?

Bundesministerium für Digitales und Verkehr | Kick-off Veranstaltung Eckpunkte Mobilitätsdatengesetz | 28.10.2022| 30

Besuchen Sie dazu nun die Mentimeter-

Webseite oder scannen den Barcode mit Ihrem 

Mobiltelefon

menti.com | Code: 8463 9056
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Pause 
Weiter geht es um 11:25 Uhr



Verbraucherzentrale 

Bundesverband e.V. (vzbv)

Marion Jungbluth

Ihr Logo

Leitung Team Mobilität und Reisen

Geschäftsbereich Verbraucherpolitik 
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Frage 1: Nennen Sie Ihre bis zu 3 größten Herausforderungen, um einen 

Mehrwert durch Mobilitätsdaten zu schaffen

1 https://www.vzbv.de/publikationen/intelligente-mobilitaet-35-prozent-sehen-das-teilen-von-daten-skeptisch

Ausgangslage: Nur jeder Sechste ist generell dazu bereit, seine Mobilitätsdaten 

weiterzugeben, knapp jeder Vierte hingegen nur unter der Bedingung, dass man 

selbst von der Datenweitergabe profitiert, und gut jeder Dritte, wenn sie der 

Allgemeinheit nutzt. Ein weiteres Drittel ist generell nicht dazu bereit. (Befragung 

vzbv 2021)1

Herausforderungen:

1. Vertrauen (B2B)

2. Vertrauen (B2C)

3. Vertrauen (B/C2G)
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Frage 2: Was sind Ihre Lösungsvorschläge?

1. Sollte der Datenraum Mobilität, sollten alle Anbieter per Gesetz dazu 

verpflichtet werden, ihre Daten zur Verfügung zu stellen, um durch das 

Zusammenfügen aller Daten ein optimales Mobilitätsangebot in Stadt und 

Land zu gewährleisten.

2. Empowerment der Verbraucher:innen, um Verbraucher zu befähigen um 

eine aussagekräftigere Kontrolle über die von ihnen generierten Daten zu 

erhalten. 

3. Dialog- und Beteiligungsstrategie aufsetzen, um einen weitgehenden 

gesamtgesellschaftlichen Konsens über die Gestaltung von (digitalen) 

Mobilitätszukünften herzustellen.  



Präambel (Zielbild, ethische 
Grundsätze, allgemein 

gültige Regeln zu 
Datensicherheit- und 

Datennutzung)

Privacy Modus: Abschalten 
von Datennutzung

Regeln für Datenspenden 

Anforderung an 
Anonymisierung

-

uvm….

35

Frage 3: Was ist für Sie der wichtigste Bestandteil eines 

Mobilitätsdatengesetzes?



Kurzvortrag 

Bitkom

Nils Heller, Referent Mobility

Kick-Off Stakeholderbeteiligung

Mobilitätsdatengesetz

28. Oktober 2022



Mehrwert durch 

Mobilitätsdaten:

Drei große 

Herausforderungen 

 Silo-Denken

 Datensammlung statt –nutzung

 Kompatibilität

Foto: Aron Van de Pol, Unsplash



Lösungsvorschläge

 Souveränen Datenaustausch weiter 

vorantreiben

 Europäisch denken

 Innovationen fördern, 

geschäftsmodellrelevante Daten 

schützen

Foto: Mart Production, Pexels



Der wichtigste 

Bestandteil eines 

Mobilitätsdaten-

gesetzes?

Ein klares Ziel

Foto: Afif Ramdhasuma, Unsplash



Christine Wenzel 
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Frage 1: Nennen Sie Ihre bis zu 3 größten Herausforderungen, um einen 

Mehrwert durch Mobilitätsdaten zu schaffen

1. Unzureichende Integration und Auswertung von vorhandenen 

Shared Mobility Daten (Ridesharing und Mikromobilität).

Mangelnde Standardisierung der Datenanfragen und limitierte 

Auswertung (compliance) der Daten auf kommunaler Ebene. Wenn die 

Daten auf kommunaler nicht ausgewertet und keine 

Handlungsempfehlungen daraus abgeleitet werden, wird der Beitrag 

von shared mobility für die Verkehrswende nicht sichbar und somit 

nicht anerkannt.

2. Mangelnde Standardisierung von MaaS-Plattformen. Damit die 

Verkehrswende gelingt, müssen Alternativen zum Privat-PKW einfach, 

verfügbar und bezahlbar sein. Mobilitäts- Dienstleistungen öffentlicher 

und privater Anbieter müssen leicht zugänglich und einfach 

kombinierbar sein, um den BürgerInnen komfortable multimodale 

Wegeketten zu ermöglichen.
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Frage 2: Was sind Ihre Lösungsvorschläge?

- Europaweite unbürokratische Standardisierung der 

Mobilitätsdatenerhebung und -verarbeitung

- Klare Unterscheidung der Mobilitätsdienste und Verkehrsarten

- Zielgerichtete Auswertung der vorliegenden Daten durch die 

Verwaltung und regelmäßige Anpassung der verkehrspolitischen 

Handlungsempfehlungen, um Klimaziele der Bundesregierung im 

Verkehrssektor zu erreichen.

- Schutz der Dateneigner.  



Regelmäßige wissenschaftliche Evaluierung der Daten hinsichtlich der Zielsetzung der Bundesregierung:

“Ermöglichung einer effizienten, sicheren und umweltverträglichen Mobilität der Zukunft”

1) Standardisierung der Mobilitätsdatenerhebung und -auswertung sowie von MaaS Plattformen.

2) Schutz sensibler Daten und keine Verpflichtung zur Bereitstellung von wettbewerbsrelevanten Echtzeitdaten.

3) Mobilitätsunternehmen bleiben die Dateneigner. Sie entscheiden über evtl. kommerzielle Datennutzung.

4) Keine zusätzliche Bürokratie oder Überregulierung - besonders für kleine und mittlere Unternehmen. Keine Pflicht zur 

Erhebung von zusätzlichen Daten, die bisher nicht vorlagen. Keine Doppelregulierung zusätzlich zu bestehenden 

Mobilitätsdaten-Berichtspflichten.

5) Unterscheidung zwischen unterschiedlichen Mobilitätsdiensten und deren Verkehrsarten. 

6) Transparenz ggü. den Dateneignern über die weitere Verwendung und Auswertung der Daten.
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Frage 3: Was ist für Sie der wichtigste Bestandteil eines Mobilitätsdatengesetzes?



Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr 

des Landes Nordrhein-Westfalen

Dr. Robin Fink

Referat „IT-Anwendungen, Daten, Standardisierung“

Referatsleiter
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Frage 1: Nennen Sie Ihre bis zu 3 größten Herausforderungen, um einen 

Mehrwert durch Mobilitätsdaten zu schaffen

• Schaffung einer durchgängigen Mobilitätsdatenversorgung mit echtem 

Mehrwert für Reisende

• Klare Strukturierung der Datenlieferbeziehungen im Sinne einer klaren 

Rollenverteilung aller Akteure und Systeme

• Technische Verknüpfung vorhandener Systeme
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Frage 2: Was sind Ihre Lösungsvorschläge?

• Bildung von Datenplattformen auf Länderebene, um die bundesweite 

Mobilitätsdatenarchitektur nach innen zu ordnen, indem vorhandene 

regionale oder kommunale Datenquellen aktiv ein- und angebunden werden, 

und nach außen zu ordnen, indem eine klar strukturierte Dateneinlieferungs-

und Datenabnahmestruktur in Richtung Nationaler Zugangspunkt aufgebaut 

wird (DeMo-Ansatz der Länder aus der VMK)

• Einbezug vorhandener Systeme (z.B. DELFI)



• Fokus nicht nur auf Benennung der zu liefernden Daten, sondern auch auf 

Prozesse: Schaffung einer klaren Dateneinlieferungs- und 

Datenabnahmestruktur in Richtung Nationaler Zugangspunkt unter Einbezug 

der föderalen Struktur und unter Berücksichtigung qualitätssichernder 

Maßnahmen
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Frage 3: Was ist für Sie der wichtigste Bestandteil eines 

Mobilitätsdatengesetzes?



Wikimedia Deutschland

Stefan Kaufmann
Referent Politik und öffentlicher Sektor

auch/vormals u.A.: Open Transport Working Group, Transportkollektiv, 
Code for Germany, Verschwörhaus e.V.



Wi r möchten anstrengungsfreie

Intermodalität. Ohne Monopole.

Das heißt: Tür-zu-Tür-Routing mit 
Einbezug aller vorhandenen Modi

Joao lara mesquita
(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Os_lencois.jpg),
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode

Barrierefreie Durchbuchbarkeit
über Plattform-Grenzen hinweg

Auf besondere Anforderungen
zuschneidbare Anwendungen



Dazu brauchen wir offene Daten

Joao lara mesquita
(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Os_lencois.jpg),
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode

und durchlässige Schnittstellen,
die auf internationalen Standards
basieren und langfristig zum
Linked-Data-Prinzip beitragen.

Stattdessen beschäftigen wir uns
unnötig viel mit Dateneigentum,
vielleicht-bald-kommenden Technologien
und zentralisierten Plattformen!



Ganzheitliche Betrachtung aller 
mobilitäts-Systemischen Facetten

Joao lara mesquita
(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Os_lencois.jpg),
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode

Diskriminierungsfreier Zugang

Keine künstliche Privatisierung
von Faktendaten

Statt Fokus auf Zukunftstechnologien:
Rückwärts rechnen und Strategie
als Tech-Tree vorwärts entwickeln
(vgl. LADOT 2016: “Urban Mobility in a Digital Age”)

https://ladot.io/wp-content/uploads/2019/01/TransportationTechnologyStrategy_2016.pdf


Beauftragung durch Taxi- und Mietwagenverband 

Deutschland e.V. (TMV)

Thomas Grätz

Ihr Logo

Rechtsanwalt/Bearbeiter des Kommentars 

zum Personenbeförderungsrecht Fielitz/Grätz (Luchterhand)

Mobilitätsdatengesetz speziell betrachtet für den Gelegenheitsverkehr mit 
Pkw

anhand der bisherigen Erfahrungen bei der Einführung der 
Mobilitätsdatenlieferverpflichtung nach §§ 3a bis 3c PBefG i.V.m. MDV

RA Thomas Grätz für den TMV e.V. 52
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Frage 1: Nennen Sie Ihre bis zu 3 größten Herausforderungen, um einen 

Mehrwert durch Mobilitätsdaten zu schaffen

RA Thomas Grätz für den TMV e.V.

Weitgehende Vollständigkeit der Mobilitätsdaten zu erreichen verlangt:

P1: Motivation

sowohl des „Senders“ (Gesetzgeber) wie bei den „Empfängern“ 

(Personenbeförderungsunternehmen) des Mobilitätsdatenauftrags

P2: Ausstattung

bei den Einzel- und kleineren privaten Unternehmen ermöglichen statt 

undefiniertes Equipment voraussetzen 
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Frage 2: Was sind Ihre Lösungsvorschläge?

RA Thomas Grätz für den TMV e.V.

P1: - Entschiedenheit beim Gesetzgeber

Wille zur umfassenden Geltung erfordert ausreichenden zeitlichen 

Vorlauf zu setzen, dann aber auch Bewehrung bei Nichtbefolgung

- Mehrwert für die Branchen

gewonnenen Daten auch zur Überwachung der Verpflichtungen 

nutzen

P2: - staatliche Begleitung zumindest technisch

Datenliefer-Equipment entweder bereitstellen (analog OBU im 

Güterverkehr) oder technische Voraussetzungen so früh eindeutig

beschreiben, dass sich Industrie darauf einstellen kann 
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Frage 3: Was ist für Sie der wichtigste Bestandteil eines 

Mobilitätsdatengesetzes?

RA Thomas Grätz für den TMV e.V.

Verdeutlichung der Ziele

Bei Mobilitätsdatenverpflichtung durchaus gelungen

Gesetzgeberische Umsetzung 

Gesetz/VO PBefG an sich gut

Besonders bedeutsam: Datenverwaltung durch staatliche 

Institution

Ausreichender Vorlauf für Gesamtpaket statt drei Verordnungen 

innerhalb eines Jahres

MDV insoweit nicht gut

Sanktionsmöglichkeiten für Verpflichtungen der Datenlieferanten 

nach Übergangszeit scharf stellen, müssen aber von vorneherein 

Inhalt sein

PBefG verzichtet unerklärlicherweise darauf

Erfahrungen aus Mobilitätsdatenlieferverpflichtung PBefG/MDV nutzen



DELFI e.V.

Verein zur Förderung einer durchgängigen elektronischen Fahrgastinformation (DELFI) e.V.

Jürgen Roß,

Vorstand des DELFI e.V.
Referent Mobilitätsdaten

Ihr Logo

DELFI e.V., Am Hauptbahnhof 6, 60329 Frankfurt am Main



Frage 1: Nennen Sie Ihre bis zu 3 größten Herausforderungen, um einen 

Mehrwert durch Mobilitätsdaten zu schaffen

 Vollständigkeit

 Öffentliche Verkehre (Fernverkehr (Flug, 

Bahn, Bus), Nahverkehr (Linie, on-demand)

 Mikromobilität (Sharing und Pooling soweit

nicht ÖV)

 Konsistenz und Qualität der Daten

 Verlässliche und leicht verständliche

Endkundendienste

3
DELFI e.V., Am Hauptbahnhof 6, 60329 Frankfurt am Main



Frage 2: Was sind Ihre Lösungsvorschläge?

 Umfassendes Mobilitätsdatengesetz für alle 

Mobilitätsformen – gut abgestimmt mit 

Europäischen Vorgaben

 Schlanke Organisationsformen und 

Prozesse. Dafür vorhandene und bewährte 

Strukturen und nutzen.

 Bereitstellung erforderlicher Ressourcen 

(Personal / Technik / Finanzen)

• 885/2013

• 886/2013
• 2015/962
• 2017/1926

/fG

Delegierte
Verordnungen

IVS-RL 2010/40/EU

4
DELFI e.V., Am Hauptbahnhof 6, 60329 Frankfurt am Main



Frage 3: Was ist für Sie der wichtigste Bestandteil eines 

Mobilitätsdatengesetzes?

 Vollständigkeit und Umsetzbarkeit

5
DELFI e.V., Am Hauptbahnhof 6, 60329 Frankfurt am Main



Open Knowledge Foundation

Deutschland e.V.

Ernesto Ruge

Nerd.

Software-Entwicklung.

Mobilität & Datenstandards.

ernesto.ruge@okfn.de

https://okfn.de



3+1 Herausforderungen

• Unfreie Lizenzen

• Unzureichende Datenqualität

• Fehlende Standardisierung

• Geschäftsmodelle

61

(*)

(*) manche



Lösungen

• Digitale öffentliche Infrastruktur

• Public Money: Public Code, Public Data, 

Public Standards

• Öffentliche Auftraggeber-Kompetenzen

• Rückmelde-Kanäle

62



Mobilitätsdatengesetz

Öffentliche Infrastruktur 

ins digitale Zeitalter

bringen!

-> Gemeinwohl-Orientierung

-> Veröffentlichungs-Pflicht

-> Weniger Leuchttürme, mehr Grundlagen
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Dr. Alexander Ernert
Director

Government Relations,
Europe

Alexander.Ernert@thetrainline
.com

+33 (0)7 67 65 80 98



Stolpersteine des Mobilitätsdatengesetzes

□Relevante Daten (z.B. dynamische Daten, etc.) sind
nicht im Geltungsbereich des Gesetzes + Teilen von
bestimmten Datenkategorien nur freiwillig

□ Langwierige Entwicklung von technischen 
Standards verzögert die Bereitstellung von Daten

□ Level-playing field im Bereich Vertriebsprovisionen 
muss geregelt werden = Weiterentwicklung von 
Mobilitätsdiensten durch Innovation im 
Wettbewerb, Freisetzung privater Investitionen

6
5

Trainline – Dr. Alexander Ernert



Verpflichtende Datenfreigabe ermöglicht
moderne Mobilitätsservices und
Nutzerbenefit

□ Verpflichtende Freigabe von statischen und dynamischen Daten

□ Verpflichtende Öffnung von Schnittstellen statt Fokus auf 
Entwicklung einheitlicher Standards –Drittanbieter können 
technische Lösungen für Datenverwertung rasch selber 
entwickeln

□ Fahrkartenvertrieb benötigt gerechte Vertriebsprovision, ohne 
die es keine Innovationen geben kann (auch integrierte 
Vertriebsdienstleister erhalten Vergütung für ihre Tätigkeit)

►Bsp: Paris-Frankfurt, dynamische Daten bei Drittanbietern 
nur über SNCF Zugnummer für deutschen Streckenanteil 
sichtbar... Warum nicht überall – hier muss Abhilfe 
geschaffen werden!

6
6

Trainline – Dr. Alexander Ernert



Level Playing Field für Datennutzung

6
7

Trainline – Dr. Alexander Ernert

►Faire Bedingungen für Zugang und Nutzung von dynamischen Daten der
Bahnbetreiber für Drittanbieter, insbesondere im Verhältnis zu integrierten
Vertriebsdienstleistern mit Marktmacht, durch eine Anpassung des ERegG:

□ Nichtdiskriminierende Zugangsbedingungen und 
Provisionsbestimmungen

□ Separierung (insbesondere auch buchhalterisch) der Bereiche Vertrieb
und Eisenbahnverkehrsleistung zur Herstellung von Transparenz

□ Ex ante-kontrolle durch die Bundesnetzagentur

►Beispiel Frankreich für Datenzugang Regionalvertrieb: Art. 28 LOM (= Art.

1115-10 Code de Transport) nichtdiskriminierender Datenzugang, überwacht

durch Regulierungsbehörde



Forschungsgesellschaft für

Straßen- und Verkehrswesen

Dr.-Ing. Sven-Martin Nielsen – Leitung Bereich

Verkehrswesen, Geschäftsstelle: An Lyskirchen 14 – 50676 Köln

Aufgaben der FGSV:

• Technisches Regelwerk für das Straßen- und Verkehrswesen

• Forschung 

• Information und Dokumentation 

• Wissenstransfer 

• Internationale Aktivitäten

Ihr Logo
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Frage 1: Nennen Sie Ihre bis zu 3 größten Herausforderungen, um einen 

Mehrwert durch Mobilitätsdaten zu schaffen

1. Angebotsdaten: Lückenhaftigkeit und Uneinheitlichkeit der Daten (z. B. große

Heterogenität der bundesweiten NeTEx-Daten zum ÖPNV)

2. Angebotsdaten: kaum etablierte Datenformate zur Abbildung neuer

Angebotsformen vorhanden (z. B. flexible Angebot bisher kaum im NeTEx

abgebildet)

3. Nachfragedaten: wären sehr sinnvoll zur Nutzungs-/Wirkungsabschätzung, sind

offensichtlich problematisch („Geschäftsgeheimnis“)
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Frage 2: Was sind Ihre Lösungsvorschläge?

1. Lückenhaftigkeit und Uneinheitlichkeit der Angebotsdaten: einheitliche Formate

schaffen, regelmäßige Aktualisierung einfordern

2. Kaum etablierte Angebotsdaten für neue Angebotsformen vorhanden:

Standardisierte Angebotsformate (z. B. über Erreichbarkeitsindikatoren) entwickeln

3. Nachfragedaten: keine gute Lösung erkennbar; ggf. aggregierte

Nachfragedatenübermittlung



 Wichtigster Grund/Bestandteil: Nachhaltige Verkehrsentwicklung fördern;

faktenbasierte planerische und politische Entscheidungen unterstützen; (weniger

relevant: Entwicklung neuer Geschäftsmodelle)

 Festlegungen zur Veröffentlichung von Daten/Statistiken z. B. auf den Seiten von

Destatis und in Verkehr in Zahlen; so werden die Daten für Forschung und die

breite Öffentlichkeit nutzbar
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Frage 3: Was ist für Sie der wichtigste Bestandteil eines 

Mobilitätsdatengesetzes



FOSSGIS e.V. / OpenStreetMap

Lars L ingner (Dipl.-Informatiker FH)

Tätigkeiten
● Geospatia l Data Architect 

IT-Admin

Freelancer

Projekt: Parkraumana l yse mit OpenStreetMap

●

●

●

Erfahrungen
● Geodatenbanken , Geodaten, Kartenserver 

1 5 + Jahre FOSSGIS e.V. www.fossgis .de●

● 1 2 + Jahre OpenStreetMap www.openstreetmap.de

Open Source Communities●

https://www.fossgis.de/
https://www.openstreetmap.de/


Eckpunkte Mobilitätsdatengesetz 7 3

● Feh lende Pfl icht zur Veröffentl ichung

Geschä f t sgehe imn i sse , kritische Infrastruktur, Mehrau fwand durch 

Veröffentl ichung

●

Frage 1: Nennen Sie Ihre bis zu 3 größten Herausforderungen, um einen 

Mehrwert durch Mobilitätsdaten zu schaffen



Eckpunkte Mobilitätsdatengesetz 7 4

● Austausch mit Open Source und Open Data Communit ies

Beach tung al ler Open Data Kriterien●

Frage 2: Was sind Ihre Lösungsvorschläge?



Eckpunkte Mobilitätsdatengesetz 7 5

● Datene i gentum und Datensi los verhindern

Frage 3: Was ist für Sie der wichtigste Bestandteil eines 

Mobilitätsdatengesetzes
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Schlussworte 
Frank Krüger 

Unterabteilungsleiter Datenpolitik / KI

Bundesministerium für Digitales und Verkehr



Was wollen Sie uns für den Beteiligungsprozess 

mitgeben?

Bundesministerium für Digitales und Verkehr | Kick-off Veranstaltung Eckpunkte Mobilitätsdatengesetz | 28.10.2022| 77

Besuchen Sie dazu nun die Mentimeter-

Webseite oder scannen den Barcode mit Ihrem 

Mobiltelefon

menti.com | Code: 1890 8599


